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Vorblatt 
Problem: 
Da der Heimat- oder Sitzstaat eines Investors in der Regel keine effiziente Möglichkeit besitzt, die Förde-
rung und den Schutz von Investitionen im Ausland zu beeinflussen oder in diesem Zusammenhang eine 
Schutzfunktion auszuüben, besteht die Gefahr, dass sich dies hemmend auf die im beiderseitigen Interesse 
liegende Investitionsbereitschaft auswirkt. 
Problemlösung: 
Das vorliegende Abkommen hat die Förderung und den Schutz von Investitionen zum Gegenstand und 
regelt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ua. die Entschädigungspflicht bei Enteignungen, die Frage 
von Überweisungen und Formen der Streitbeilegung. Das Abkommen beruht auf dem Prinzip der Meist-
begünstigung und Inländergleichbehandlung – ausgenommen Vorteile, die sich aus Integrationsmaßnah-
men uä. ergeben. Auf Grund dieses Vertragsinstrumentes ist jede Vertragspartei in der Lage, die Rechte 
ihres Investors im Investitionsland sicherzustellen und zu vertreten. 
Alternativen: 
Beibehaltung der bisherigen unbefriedigenden Rechtslage. 
Kosten: 
Keine. 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Die Möglichkeit, von Österreich aus unter vertraglich abgesicherten Bedingungen Investitionen in der 
Republik der Philippinen vornehmen zu können, kann die Attraktivität Österreichs als Wirtschaftsstandort 
erhöhen. Auch kann erwartet werden, dass Investoren aus der Republik der Philippinen verstärkt in Öster-
reich investieren werden und auch so neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die Vereinbarkeit mit dem EU-Recht ist gegeben, da die Mitgliedstaaten weiterhin grundsätzlich zum 
Abschluss solcher Abkommen zuständig sind. Ein den Gegenstand des Abkommens abdeckendes Über-
einkommen der EU besteht nicht. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1, zweiter Satz B-VG. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Das gegenständliche Abkommen ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher gemäß 
Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. Da das Abkommen auch Angelegenheiten, 
die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, regelt, bedarf es gemäß Art. 50 Abs. 1 zwei-
ter Satz B-VG auch der Zustimmung des Bundesrates. Es hat nicht politischen Charakter und ist der un-
mittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, sodass eine Erlassung von Geset-
zen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Das Abkommen enthält keine verfassungsändern-
den Bestimmungen. Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten schließen analoge Abkommen mit Drittländern ab. 
Investitionsschutzabkommen werden üblicherweise zwischen Industriestaaten einerseits und wirtschaft-
lich weniger entwickelten Ländern andererseits abgeschlossen. Ihr Ziel ist es, Investitionstätigkeit zu 
fördern und getätigte Investitionen zu schützen. Es liegt in den wirtschaftlichen Gegebenheiten, dass 
Investitionen in erster Linie von den Industriestaaten in die wirtschaftlich weniger entwickelten Länder 
fließen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der Investitionsfluss auch eine umgekehrte Richtung 
nimmt. Ein Industriestaat muss daher grundsätzlich bei der Verhandlung solcher Abkommen auf diese 
Möglichkeit im Lichte seiner eigenen Wirtschaftsstruktur sowie seiner Gesetzgebung Bedacht nehmen. 
Da die Grundaufgabe von Investitionsschutzabkommen in jedem Fall die gleiche ist, und da die von  
Österreich angestrebten Investitionsschutzabkommen im Regelfall ausgehend von einem, von einem 
OECD-Basisentwurf abgeleiteten, österreichischen Mustervertrag verhandelt werden, sind die Abkom-
mensinhalte einander in hohem Maße ähnlich bis identisch. Größere Abweichungen ergeben sich in der 
Regel bei Fragen der Streitbeilegung zwischen einer Vertragspartei und einem Investor und bei den Mo-
dalitäten des Devisentransfers. 
Die Vertragsparteien sichern sich die Meistbegünstigung und Inländergleichbehandlung zu. Die Bestim-
mungen des österreichischen Fremdenrechts und der österreichischen Grundverkehrsgesetzgebung blei-
ben davon unberührt. 
Es kann erwartet werden, dass die österreichische Wirtschaft in Zukunft von der Möglichkeit zu Investiti-
onstätigkeiten auf den Philippinen in erhöhtem Maße Gebrauch macht. Auch auf philippinischer Seite 
besteht Interesse an Investitionen aus Österreich sowie die Bereitschaft, durch entsprechende innerstaatli-
che Regelungen ausländische Investitionstätigkeit zu fördern. Ziel des gegenständlichen Abkommens ist 
es, die österreichischen Firmen bei ihren Investitionsbemühungen auf den Philippinen zu unterstützen und 
sie gegen dabei allenfalls entstehende Risiken abzusichern. 
Besondere Bedeutung kommt der Regelung der Entschädigung im Falle der Verstaatlichung oder jeder 
sonstigen Maßnahme mit einer der Enteignung gleichkommenden Wirkung zu. Einen wichtigen Ver-
tragsbestandteil bilden ferner die Bestimmungen betreffend den Transfer von Erträgen aus Investitionen, 
von Rückzahlungen von in Devisen gewährten Darlehen, von Erlösen aus der Liquidation oder Veräuße-
rung von Investitionen und von Entschädigungen im Enteignungsfall. 
Bei Streitigkeiten zwischen einem Investor und einem Vertragsstaat sieht das Abkommen ein Schiedsver-
fahren vor. Streitigkeiten aus einer Investition zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der an-
deren Vertragspartei, die auf freundschaftlichem Wege oder vor einem lokalen Gericht nicht innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten beigelegt werden können, können über Antrag des Investors dem Internati-
onalen Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten im Sinne der Washingtoner Konvention 
über die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten vom 18. März 1965 oder einem auf Grund der 
UNCITRAL-Regeln errichteten ad hoc-Schiedsgericht unterbreitet werden. 

Besonderer Teil 
Zu Präambel: 
Diese enthält im Wesentlichen die Motive der vertragschließenden Parteien. 
Zu Art. 1: 
Dieser Artikel dient dazu, die im Abkommen vorkommenden wesentlichen Begriffsinhalte zu definieren. 
Der Begriff „Investition“ ist sowohl inhaltlich als auch durch eine umfangreiche, wenn auch nicht er-
schöpfende Aufzählung von Vermögenswerten definiert. Die Aufzählung folgt einem internationalen 
Standard. 



 1123 der Beilagen 13 

  

Der Begriff „Investor“ wird in Bezug auf die Vertragsparteien in zweierlei Weise definiert: im Falle na-
türlicher Personen durch die Staatsangehörigkeit, im Falle juristischer Personen usw. durch eine Berück-
sichtigung der Sitz- und Kontrolltheorie. 
Die Definition der „Erträge“ entspricht sowohl inhaltlich als auch in der demonstrativen Aufzählung 
internationaler Praxis. 
Die Definition des „Hoheitsgebietes“ entspricht derjenigen des Völkerrechtes. 

Zu Art. 2: 
Der Artikel umfasst sowohl die Förderung als auch den Schutz von Investitionen. 
Abs. 1 enthält eine Vertragsbestimmung allgemeiner Natur. Konkrete Maßnahmen sind nicht angespro-
chen, vielmehr ist den Vertragsparteien bei der Gestaltung dieser Maßnahmen, unter der Bedingung der 
Gerechtigkeit und Billigkeit, freie Hand gelassen. Die Zulässigkeit von Investitionen wird dabei an die 
Gesetzgebung der jeweiligen Vertragspartei gebunden, dh. dass etwa die Bestimmungen der österreichi-
schen Gewerbeordnung oder die in den einzelnen Bundesländern geltenden Grundverkehrsgesetze bei 
einer Investition in Österreich zu beachten sind. 
Abs. 2 erweitert die Schutzgarantie des Abkommens auf Erträge von Investitionen. 

Zu Art. 3: 
Dieser Artikel enthält in Abs. 1 hinsichtlich der getätigten Investitionen das Prinzip der Meistbegünsti-
gung und der Inländergleichbehandlung. 
Abs. 2 fixiert die Ausnahmen von diesen Prinzipien (Zollunion, gemeinsamer Markt, Freihandelszone, 
Zugehörigkeit zu einer Wirtschaftsgemeinschaft oder einem multilateralen Investitionsschutzabkommen; 
Steuerfragen). 

Zu Art. 4: 
Dieser Artikel befasst sich mit der Frage der Entschädigung im Falle einer Enteigung und ist somit als 
einer der wichtigsten Artikel des Abkommens anzusehen. 
In Abs. 1 wird die Enteignung durch Bindung an drei Bedingungen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit 
wesentlich eingegrenzt. Sie darf nur: 
1. für einen öffentlichen Zweck, 
2. unter Einhaltung eines rechtmäßigen Verfahrens und 
3. gegen Bezahlung einer Entschädigung 
erfolgen. 
In Abs. 2 ist die Entschädigungspflicht so formuliert, dass sie eine weitestgehende Wertsicherung und 
Verwertbarkeit für die betroffenen Vermögenswerte garantiert, dh., dass die Entschädigung dem gerech-
ten Marktwert der Investition unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Enteignung entsprechen muss und Wert-
veränderungen, die sich auf Grund eines früheren Bekanntwerdens der Enteignung ergeben, nicht zu 
berücksichtigen sind. 
Abs. 3 stellt sicher, dass auch österreichische Miteigentümer einer Investition, die im Eigentum eines 
philippinischen Investors steht, im Falle einer Enteignung entschädigt werden. 
Abs. 4 räumt dem Investor das Recht ein, die Rechtmäßigkeit der Enteignung durch die zuständigen Or-
gane der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlasst hat, überprüfen zu lassen. 
Abs. 5 räumt dem Investor das Recht ein, die Höhe und Zahlungsmodalitäten der Entschädigung entwe-
der durch die zuständigen Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlasst hat, oder durch 
ein internationales Schiedsgericht überprüfen zu lassen. 
Eine Verpflichtung zur Entschädigung ergibt sich aus Art. 4 nicht, wenn Maßnahmen zur Verhinderung 
oder Verfolgung einer gerichtlich strafbaren Handlung zur Anwendung kommen. 

Zu Art. 5: 
Dieser Artikel behandelt die Frage der Entschädigung eines Investors für den Fall von kriegerischen Aus-
einandersetzungen oder ähnlichen Ereignissen auf dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei und sieht auch 
für solche Fälle die Inländergleichbehandlung bzw. Meistbegünstigung vor. 



14 1123 der Beilagen 

 

Zu Art. 6: 
Dieser Artikel bildet eine notwendige und klarstellende Ergänzung zu den vorangegangenen Artikeln, 
insbesondere zu den Artikeln 4 und 5, insofern er das Verfügungs- bzw. Repatriierungsrecht des Investors 
über alle vorher genannten Vermögenswerte durch Regelung der Überweisbarkeit von Zahlungen aus 
dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei gewährleistet. 
Abs. 1 gewährleistet den freien Transfer ohne ungebührliche Verzögerung in frei konvertierbarer Wäh-
rung für Zahlungen im Zusammenhang mit einer Investition, und zwar insbesondere für Investitions-
erträge, Rückzahlungen von Darlehen, Erlöse aus Liquidation oder Veräußerung und Entschädigung. 
Abs. 2 bestimmt den anzuwendenden Wechselkurs. 
Abs. 3 regelt die Festlegung des bei Überweisungen anzuwendenden Wechselkurses. 
Abs. 4 stellt schließlich klar, dass die Durchführung der Transfers nicht mehr als zwei Monate in An-
spruch nehmen darf. 
Zu Art. 7: 
Da Investitionen seitens öffentlicher Stellen des Staates, dem der Investor angehört, vielfach mit Garan-
tien ausgestattet werden, sieht dieser Artikel vor, dass im Falle des Eintrittes des Garantiegebers in die 
Rechte des Garantienehmers dieser Eintritt von der anderen Vertragspartei anerkannt wird. 
Zu Art. 8: 
Abs. 1 bestimmt, dass Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder völkerrechtliche Verpflichtungen der 
Vertragsparteien, die eine günstigere Behandlung als das Abkommen vorsehen, dem Abkommen insoweit 
vorgehen, als sie günstiger sind. 
Abs. 2 erlegt den Vertragsparteien die Beachtung der von ihnen übernommenen Verpflichtungen in Be-
zug auf genehmigte Investitionen auf. 
Zu Art. 9: 
Bei Streitigkeiten zwischen einem Investor und einem Vertragsstaat soll im Sinne des Abkommens zu-
nächst eine Beilegung auf freundschaftlichem Weg versucht werden. Als nächster Schritt ist die Einschal-
tung eines lokalen Gerichtes vorgesehen. Kann eine Streitigkeit auf diesem Wege nicht innerhalb von 
sechs Monaten beigelegt werden, kann der Investor diese dem Internationalen Zentrum für die Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten im Sinne der Washingtoner Konvention über die Beilegung von Investiti-
onsstreitigkeiten vom 18. März 1965 oder einem auf Grund der UNCITRAL-Regeln errichteten Ad-hoc-
Schiedsgericht unterbreiten. 
Zu Art. 10: 
Auch bei Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des vorliegenden Abkommens zwischen 
den Vertragsparteien ist die Anrufung eines Schiedsgerichtes vorgesehen. 
Zu Art. 11: 
Das Abkommen ist anwendbar auf alle Investitionen, die vor oder nach dessen In-Kraft-Treten getätigt 
werden. 
Zu Art. 12: 
Das Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Abkommensdauer wird mit zehn Jahren ab dem Zeitpunkt 
des In-Kraft-Tretens festgelegt und verlängert sich danach auf unbestimmte Zeit. Eine Kündigung ist 
unter Einhaltung einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist möglich. 


